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Beschlüsse der Verbandsversammlung vom 29.04.2026 
 
 
Am 29.04.2026 führte die Verbandsversammlung ihre 74. Sitzung durch.  
 
Die Verbandsversammlung  
 

• beschloss, dem Landrat des Landkreises Märkisch-Oderland als allgemeine untere Landes-
behörde vorzuschlagen, für die Prüfung des Jahresabschlusses 2026 das Unternehmen  
Göken, Pollak & Partner Treuhandgesellschaft Ost mbH, mit Sitz in 14467 Potsdam,  
Humboldtstraße 2, zu beauftragen. 
(Beschlussvorlage 01/2026; Beschluss 01/2026 
 

• wählte Frau Ulrike Heidemann als stellvertretende Verbandsvorsteherin. 
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Impressum 
 
Heraus- 

geber: 

Trink- und Abwasserverband Oderbruch-Barnim 

Körperschaft des öffentlichen Rechts 

vertreten durch den Verbandsvorsteher Karsten Ilm 

 

Redaktion: 

 

 

 

 

 

Trink- und Abwasserverband Oderbruch-Barnim 

Frankfurter Str. Ausbau 14 

16259 Bad Freienwalde (Oder) 

 

Telefon: 03344 3003-30 

Telefax: 03344 3003-50 

 

E-Mail: info@tavob.de 

Internet: www.tavob.de 

 

 

 

Bezugsmöglichkeiten und -bedingungen: 

 

Das Amtsblatt für den Trink- und Abwasserverband Oderbruch-Barnim erscheint nach Bedarf. 

Es kann im Verwaltungsgebäude (Sekretariat) des Trink- und Abwasserverbandes 

Oderbruch-Barnim, 16259 Bad Freienwalde (Oder), Frankfurter Str. Ausbau 14, bezogen wer-

den. Bei Selbstabholung wird das Amtsblatt kostenfrei abgegeben; bei postalischem Bezug 

sind die Versandkosten zu erstatten. Das Amtsblatt kann auch gegen Erstattung der Versand-

kosten abonniert werden. Das Abonnement gilt für ein Kalenderjahr und verlängert sich je-

weils um ein weiteres Jahr, wenn es nicht bis zum 30. November des Vorjahres gekündigt 

wird. Das Amtsblatt steht außerdem zum kostenlosen Herunterladen und Ausdrucken im In-

ternet unter der Adresse www.tavob.de zur Verfügung. 
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